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Erwägungen
E. 11
mars 1993 EG nachformuliert und insofern überhaupt kein Fortschritt Es ist vielmehr ein Beleg dafür, wie schwer bis unmöglich es ist, mit Wirtschaftsverträgen Menschenrechts- und Entwicklungs- politik zu machen. Rückweisung der Vorlage macht deswegen keinen Sinn, aber es Hessen sich diese aufgezeigten Defizite auf andere Weise kompensieren. Ich werde einen Vorstoss deponieren, der vom Bundesrat ei- nen Bericht verlangt über seine Anstrengungen im multilatera- len Nahost-Friedensprozess seit Madrid, und ich werde Vor- schläge für die Intensivierung der Entwicklungshilfe mit Men- schenrechtsdimension in Israel und Palästina machen. Eine solche verstärkte Förderung der Entwicklung im Nahen Osten liegt übrigens vollständig im Trend. Wir wären da etwa nicht einsam und allein: Im Budget der EG wurden die Ausgaben für Aussen- und Entwicklungspolitik erhöht und unter die ersten Prioritäten genommen. Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen Le débat sur cet objet est interrompu Schluss der Sitzung um 12.45 Uhr La séance est levée à 12 h 45
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